
Strom-Sondervertrag LittleJOHaushalt 
für Stromlieferungen im Netzgebiet der Stadtwerke Tornesch-Netz GmbH 
bis 30.000 kWh/Abrechnungsjahr (Niederspannungsversorgung) 

1. Lieferanschrift (bitte vollständig ausfüllen!) 

       
    

Vertragskontonummer (falls vorhanden)   

                   
    

Vorname, Name  Geburtsdatum 

                          
     

Straße, Hausnummer  PLZ  Ort 

                    
     

E-Mail  Telefon  Telefax 

2. Rechnungsanschrift/Anschrift Auftraggeber (nur ausfüllen, wenn abweichend von 1) 

                   
    

Vorname, Name  Geburtsdatum 

                          
Straße, Hausnummer  PLZ  Ort 

3. Preise 

Die Preise für die Lieferung von elektrischer Energie setzen sich aus folgenden Komponenten zusammen; dabei ist der 
Mindestdurchschnittspreis zu beachten: 

LittleJOHaushalt netto brutto

Arbeitspreis 18,62 ct/kWh 22,16 ct/kWh
 Grundpreis 5,92 Euro/Monat 7,04 Euro/Monat

   
Mindestdurchschnittspreisbegrenzung 19,63 ct/kWh 23,36 ct/kWh

Das sich im Abrechnungszeitraum aus der Summe aus Arbeitsentgelt und Grundpreisentgelt dividiert durch den gemes-
senen Verbrauch (kWh) ergebende Durchschnittsentgelt darf die genannte Mindestdurchschnittspreisbegrenzung nicht 
unterschreiten; die Mindestdurchschnittspreisbegrenzung wird bei oben genannter Preisstellung wirksam ab einem 
Jahresverbrauch von 7.040 kWh. Maßgeblich ist der Verbrauch eines Abrechnungsjahres. 

Preisstand 01.02.2012. Die angegebenen Brutto-Preise enthalten die gesetzliche MwSt. von zurzeit 19% (Netto: Gerundete Werte). 

4. Angaben zur derzeitigen Stromversorgung 
Um Ihren Auftrag schnell ausführen zu können, bitten wir Sie um die Daten oder um Zusendung einer Kopie Ihrer letzten 
Stromrechnung. 

                     
Bisheriger Stromlieferant  Zählernummer  Zählerstand bei Auftragserteilung 

 Kunde kündigt selbst   
  

                           
Vertragsfrei ab  Kündigungsfrist nach 

bisherigem Vertrag 
 Vorjahresstromverbrauch 

in kWh 
 

gewünschter Lieferbeginn 

Stadtwerke Tornesch  
GmbH (SWT) 

Esinger Straße 1 
25436 Tornesch 
www.swt-online.com 

Kundenservice 

T 04122 – 510 25 

F 04122 – 555 57 

info@swt-online.com 

 
 
 

 

Geschäftsführung: 
Roland Krügel 
 
Vorsitzender des 
Aufsichtsrates: 
Joachim Reetz 
 

Sitz Tornesch 

Amtsgericht Pinneberg 

HRB 1508 EL 

USt-IdNr. DE178224551  

 

 

Auftrag 

 
 

Weiter auf der nächsten Seite. X   X   X   X   X   X   X   X   X    



 
5. Zahlungsmöglichkeiten 
Zur Vereinfachung des Zahlungsverkehrs bitten wir Sie um Erteilung einer Einzugsermächtigung. 

             
    
Kontonummer  Bankleitzahl 

                   

Kontoinhaber (falls abweichend vom Auftraggeber)   Name und Ort des Kreditinstituts 

      

 

 
   
Ort, Datum  Unterschrift des Kontoinhabers 
 
 
Mit vorstehender Unterschrift ermächtige ich die Stadtwerke Tornesch GmbH, die zu zahlenden Beträge für die 
vorgenannte Verbrauchsstelle von meinem Konto im Lastschriftverfahren einzuziehen. Die Einzugsermächtigung kann 
jederzeit in Textform widerrufen werden. Abbuchungen gelten nach Ablauf von sechs Wochen als genehmigt, sofern ich 
nicht vorher schriftlich widerspreche. 

 

6. Datenschutz, Datenverwendung 
Alle im Rahmen des Vertragsverhältnisses anfallenden personenbezogenen Daten werden entsprechend den jeweils 
geltenden Vorschriften zum Schutz personenbezogener Daten nur zum Zweck der Vertragsabwicklung und zur Wahrung 
berechtigter eigener Geschäftsinteressen in Hinblick auf Beratung und Betreuung der Kunden der Stadtwerke Tornesch 
GmbH und die bedarfsgerechte Produktgestaltung erhoben, verarbeitet und genutzt. Falls erforderlich, werden Daten an 
die an der Abwicklung dieses Vertrages beteiligten Unternehmen (z.B. zur Durchleitung und Abrechnung) weitergegeben. 
Die Stadtwerke Tornesch GmbH wird die Daten weder an Dritte verkaufen noch anderweitig vermarkten.  

 Ich bin damit einverstanden, dass die Stadtwerke Tornesch GmbH mich tagsüber telefonisch und/oder per E-Mail über 
eigene Produkte und Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Strom- und/oder Gasversorgung informiert. 
Unzutreffendes bitte streichen. 

Sie können Ihr Einverständnis jederzeit gegenüber der Stadtwerke Tornesch GmbH, Esinger Straße 1, 25436 Tornesch, 
Fax: 04122 – 555 57, E-Mail: info@swt-online.com widerrufen. Dasselbe gilt, wenn Sie keine Produktinformationen von uns 
per Post wünschen. 
 
 

7. Auftragserteilung, Widerrufsbelehrung 
Hiermit beauftrage ich die Stadtwerke Tornesch GmbH mit der Lieferung von elektrischer Energie für die unter Ziffer 1 
benannte Stromabnahmestelle. Die Lieferung von elektrischer Energie erfolgt zu den beiliegenden Allgemeinen 
Lieferbedingungen (Anlage). Ergänzend gelten die Bestimmungen der StromGVV vom 26.10.2006 in der jeweils gültigen 
Fassung und die Ergänzenden Bedingungen der Stadtwerke Tornesch GmbH zur StromGVV vom 01.01.2008 (Anlagen), 
soweit sie den Regelungen des Vertrages sowie den Allgemeinen Lieferbedingungen nicht widersprechen. Sämtliche 
Anlagen werden wesentlicher Bestandteil des Vertrages. Ich bestätige mit meiner Unterschrift deren Erhalt.  

Der Vertrag tritt gemäß Ziffer 2.1 der Allgemeinen Lieferbedingungen in Kraft. Soweit unter Ziffer 4 nicht anders 
angegeben, bevollmächtige ich die Stadtwerke Tornesch GmbH, den für die unter Ziffer 1 benannte Stromabnahmestelle 
derzeit bestehenden Stromlieferungsvertrag zu kündigen und, soweit erforderlich, mit dem örtlichen Netzbetreiber einen 
Netznutzungsvertrag und einen Anschlussnutzungsvertrag abzuschließen. Die Vollmachten sind unwiderruflich und 
erlöschen bei Beendigung des Stromliefervertrages mit der Stadtwerke Tornesch GmbH. Von der Stadtwerke Tornesch 
GmbH in Vollmacht geschlossene Netznutzungs- und Anschlussnutzungsverträge bleiben darüber hinaus bis zur Kündigung 
durch den Kunden gültig. 

Widerrufsbelehrung 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-
Mail), widerrufen. Die Frist beginnt einen Tag, nachdem Sie den unterschriebenen Auftrag an uns abgesendet haben. Zur 
Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an die 
Stadtwerke Tornesch GmbH, Esinger Straße 1, 25436 Tornesch, Fax: 04122 – 555 57, E-Mail: info@swt-online.com. 
Widerrufsfolgen: Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren 
und ggf. gezogenen Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder 
teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. 
Die Verpflichtung zur Erstattung von Zahlungen muss innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit 
der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang. 
 
 

  
Ort, Datum und Unterschrift des Kunden für Auftragserteilung und Widerrufsbelehrung 

 

 
 

Stadtwerke Tornesch  
GmbH (SWT) 

Esinger Straße 1 
25436 Tornesch 
www.swt-online.com 

Kundenservice 

T 04122 – 510 25 

F 04122 – 555 57 

info@swt-online.com 

 
 
 

 

Geschäftsführung: 
Roland Krügel 
 
Vorsitzender des 
Aufsichtsrates: 
Joachim Reetz 
 

Sitz Tornesch 

Amtsgericht Pinneberg 

HRB 1508 EL 

USt-IdNr. DE178224551  

 

� 

� 

Auftrag 



Allgemeine Lieferbedingungen (ALb) zum Auftrag LittleJOHaushalt  
der Stadtwerke Tornesch GmbH (SWT)
 

1. Gegenstand des Vertrages 
1.1 SWT verpflichtet sich, dem Kunden elektrische Energie zu den Bedingungen 

dieses Vertrages zu liefern, wenn sein Gesamtstromverbrauch in einem 
Abrechnungsjahr unter 30.000 kWh liegt. Wird die genannte Obergrenze 
während des laufenden Vertrages überschritten, so kann SWT den Vertrag 
mit einer Frist von 2 Monaten zum Monatsende kündigen. 

1.2 SWT liefert Drehstrom/Wechselstrom mit einer Nennspannung von 400 V/230 V 
und einer Nennfrequenz von ca. 50 Hz in marktüblicher Qualität am Ende des 
Hausanschlusses. Erfordert der störungsfreie Betrieb von Anlagen und 
Geräten des Kunden eine darüber hinausgehende Qualität, so trifft der 
Kunde selbst hierfür geeignete Vorkehrungen. 

1.3 Der Strom darf vom Kunden nur für die nach dem Vertrag vorgesehenen 
Zwecke verwendet werden. Eine Weiterleitung an Dritte ist dem Kunden nur 
nach Zustimmung der SWT gestattet. 

1.4 Die Verpflichtung zur Lieferung ruht, solange SWT zur Lieferung von 
elektrischer Energie aufgrund von höherer Gewalt gehindert ist. 

2. Laufzeit und Kündigung 
2.1 Der Stromlieferungsvertrag tritt zu dem in der Auftragsbestätigung 

genannten Termin (jedoch nicht früher als zu dem vom Kunden genannten 
Termin) – frühestens zum bestätigten Vertragsende des bisherigen 
Stromlieferanten – in Kraft. Wenn Vertragsbeginn der 1. eines Monats ist, so 
hat der Vertrag zunächst eine Laufzeit von 3 Monaten. Sofern Vertrags-
beginn nicht der 1. eines Monats ist, so läuft der Vertrag zunächst bis zum 
Ende des auf den Vertragsbeginn folgenden 3. Monats. 

2.2 Der Vertrag verlängert sich jeweils um 3 Monate, wenn er nicht mindestens  
4 Wochen vor Ende der jeweiligen Laufzeit von einem der beiden 
Vertragspartner in Textform gekündigt wird. 

2.3 Bei einem Umzug ist der Kunde entsprechend § 20 StromGVV berechtigt, den 
Vertrag mit einer zweiwöchigen Frist auf das Ende eines Kalendermonats in 
Textform zu kündigen. 

2.4 SWT wird einen möglichen Lieferantenwechsel zügig und unentgeltlich auf 
Basis des Energiewirtschaftsgesetzes durchführen. 

3. Strompreis/Preisbestandteile 
3.1 Die Preise enthalten u.a. die Entgelte für die Stromlieferung, Netzentgelte 

(inkl. Entgelte für den Messstellenbetrieb, Messdienstleistung sowie 
jährliche Abrechnung), gesetzliche Steuern und Abgaben, insbes. 
Konzessionsabgaben und Stromsteuer, sowie Umlagen aus dem Kraft-
Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG) und dem Erneuerbare-Energien-Gesetz 
(EEG) in der jeweils gültigen Fassung. Die Bruttopreise enthalten die jeweils 
geltende Umsatzsteuer. Wenn der Kunde einen Dritten mit der 
Messdienstleistung und/oder mit dem Messstellenbetrieb beauftragt, 
werden ihm die in den Preisen enthaltenen Entgelte für diese Leistungen 
erstattet. 

3.2 SWT ist berechtigt, angemessene monatliche Abschläge zu verlangen. 
3.3 Die jeweils gültigen Preise sind zusätzlich im Internet unter  

www.swt-online.com veröffentlicht. 

4. Änderung der Strompreise, Sonderkündigung 
 Für Änderungen des Strompreises gelten § 5 Abs. 2 und 3 StromGVV 

entsprechend, auf die im Auftrag unter Ziffer 7 Bezug genommen wird und 
die dem Kunden bei Auftragserteilung vorgelegen hat. Dies bedeutet: 
Preisanpassungen werden nur im Rahmen des billigen Ermessens im Sinne 
von § 315 BGB durchgeführt, wobei SWT verpflichtet ist, in Ausübung des 
Ermessens sowohl bei Preiserhöhungen als auch bei Preissenkungen die 
gleichen sachlichen und zeitlichen Maßstäbe anzuwenden. Die jeweilige 
Preisanpassung wird dem Kunden mit einer Ankündigungsfrist von sechs 
Wochen im Voraus brieflich mitgeteilt, wobei Textform ausreicht, und dann 
zum jeweils angegebenen Monatsbeginn wirksam. Dem Kunden steht im Fall 
einer Preisanpassung das Recht zu, den Vertrag mit einer Frist von einem 
Monat zum Ende jenes Monats in Textform zu kündigen, der dem Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens der angekündigten Preisanpassung vorangeht. SWT 
wird den Kunden im Fall einer Preisanpassung auf dieses Kündigungsrecht 
besonders in Textform hinweisen. Preisanpassungen werden nicht wirksam, 
sofern der Kunde bei einer fristgemäßen Kündigung des Vertrages die 
Einleitung eines Wechsels des Versorgers durch entsprechenden 
Vertragsschluss innerhalb eines Monats nach Zugang der Kündigung 
gegenüber SWT nachweist. 

5. Frühere Vereinbarungen 
 Mit Inkrafttreten dieses Vertrages werden alle eventuell vorhandenen 

früheren Verträge über die Belieferung der genannten Anlage 
(Verbrauchsstelle) mit elektrischer Energie, deren Nachträge und sämtliche 
Nebenabreden zwischen dem Kunden und SWT ungültig. 

6. Vertragsänderungen, Widerspruchsrecht 
6.1 SWT ist nach Maßgabe der folgenden Regelungen berechtigt, die Vertrags-

bedingungen zu ändern. Vertragsänderungen werden jeweils zum 
Monatsbeginn und nach vorheriger Mitteilung an den Kunden wirksam. Die 
Mitteilung erfolgt in Textform mindestens sechs Wochen vor der 
beabsichtigten Änderung der Vertragsbedingungen unter Angabe des 
Zeitpunktes (Monatsbeginn), ab dem die geänderten Vertragsbedingungen 
gelten.  

 
 
  

 
  
  
 Die Vertragsänderung gilt als durch den Kunden genehmigt, wenn der Kunde 

ihr nicht innerhalb von vier Wochen nach Erhalt der Mitteilung in Textform 
widerspricht. Auf diese Folge wird SWT den Kunden besonders hinweisen. 
SWT wird dem Vertrag die genehmigten Vertragsbedingungen ab dem 
angegebenen Monatsbeginn in der geänderten Fassung zu Grunde legen. 

6.2 Ziffer 6.1 gilt nicht für die Änderung der Strompreise, der vereinbarten 
Leistungsinhalte, der Vertragslaufzeit und der Kündigungsregelung. 

6.3  Sollte für SWT die Weiterführung des Vertrages unzumutbar sein, weil die 
betreffenden Bedingungen auf Grund des Widerspruchs des Kunden nicht 
zum Tragen kommen, ist SWT berechtigt, den Vertrag mit einer Frist von 
einem Monat auf das Ende desjenigen Monats zu kündigen, der dem Zugang 
des Widerspruchs bei SWT folgt. 

7. Abrechnung 
 SWT wird den Stromverbrauch in der Regel einmal jährlich abrechnen. SWT 

legt der Abrechnung die vom zuständigen Netzbetreiber, vom jeweiligen 
Messstellenbetreiber, vom Messdienstleister bzw. dem  Kunden gelieferten 
Angaben zugrunde. 

8. Lastschrifteinzugverfahren/Alternative Zahlungsweisen 
8.1 Die Zahlung kann per Einzugsermächtigung oder als Überweisung erfolgen. 
8.2 Hat der Kunde für seine aus diesem Vertrag zu leistenden Zahlungen eine 

Lastschrifteinzugsermächtigung erteilt, stellt er sicher, dass die für einen 
problemlosen Lastschrifteinzug notwendige Deckung auf dem Konto 
vorhanden ist. SWT ist berechtigt, dem Kunden die für jede Rücklastschrift 
entstehenden Rücklastschriftkosten zu berechnen. 

8.3 Änderungen der Bankverbindung muss der Kunde unverzüglich mitteilen. 

9. Haftung 
9.1 Für Schäden, die der Kunde durch Unterbrechung oder bei Unregel-

mäßigkeiten in der Stromversorgung erleidet, haftet SWT nicht, soweit es 
sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebes einschließlich des 
Netzanschlusses handelt. SWT weist darauf hin, dass in diesem Fall ein 
Anspruch gem. § 6 Abs. 3 S.1 StromGVV gegen den Netzbetreiber geltend 
gemacht werden kann. 

9.2 Im Übrigen haftet SWT nur für Schäden aus der schuldhaften Verletzung von 
Leben, Körper oder Gesundheit, für Schäden aus vorsätzlicher oder grob 
fahrlässiger Pflichtverletzung und soweit zwingende gesetzliche Haftungs-
regelungen (z.B. Produkthaftungsgesetz) bestehen. SWT haftet auch für 
Schäden aus schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, bei 
leichter Fahrlässigkeit jedoch der Höhe nach begrenzt auf die bei 
Vertragsbeginn vorhersehbaren vertragstypischen Schäden. Wesentliche 
Vertragspflichten sind dabei solche Verpflichtungen, die vertragswesentliche 
Rechtspositionen des Kunden schützen, die ihm der Vertrag nach seinem 
Inhalt und Zweck gerade zu gewähren hat; wesentlich sind ferner solche 
Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 
Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde 
regelmäßig vertraut und vertrauen darf. 

10. Schlussbestimmungen 
10.1 Die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag können von SWT mit 

Zustimmung des Kunden auf einen Dritten übertragen werden. Die 
Zustimmung darf nicht verweigert werden, wenn der Dritte die Gewähr dafür 
bietet, die Verpflichtungen aus dem Vertrag erfüllen zu können. Eine 
Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn der Dritte ein verbundenes Unter-
nehmen im Sinne der §§ 15 ff. Aktiengesetz ist. 

10.2 Sollten Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein 
oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit des Vertrages im Übrigen nicht 
berührt. 

10.3 Mündliche Nebenabreden zu diesem Vertrag sind nicht getroffen. Die 
Aufhebung und Kündigung dieses Vertrages sowie Änderungen und 
Ergänzungen des Vertrages – auch dieser Klausel selbst – bedürfen zu ihrer 
Wirksamkeit der Textform, sofern in diesem Vertrag nichts anderes geregelt ist. 

 
Gesetzliche Informationspflichten: 
Wir verweisen zum Thema Energieeffizienz gemäß der Informationspflicht nach 
§ 4 Abs. 1 des Gesetzes über Energiedienstleistungen und andere Energie-
effizienzmaßnahmen (EDL-G) auf die Liste der Anbieter von Energiedienst-
leistungen, Energieaudits und Energieeffizienzmaßnahmen bei der Bundes-
stelle für Energieeffizienz (www.bafa.de) sowie deren Berichte nach § 6 Abs. 1 
EDL-G. Weitere Energieeffizienz-Informationen gemäß § 4 Abs. 2 EDL-G erhalten 
Sie auch bei der Deutschen Energieagentur (dena) www.dena.de und der 
Initiative Energieeffizienz, www.initiative-energieeffizienz.de. 

 
 

Stand 01.02.2012 



Vom 26. Oktober 2006 
(BGBl. I S. 2391)

Auf Grund des § 39 Abs. 2 in Verbindung mit § 115 Abs. 2 Satz 3 des Energiewirtschaftsge-
setzes vom 7. Juli 2005 (BGBl. I S. 1970) sowie mit § 1 Abs. 2 des Zuständigkeitsanpassungsge-
setzes vom 16. August 2002 (BGBl. I S. 3165) und dem Organisationserlass vom 22. November 
2005 (BGBl. I S. 3197) verordnet das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucher-
schutz: 

Teil 1
Allgemeine Bestimmungen
 
§ 1		 Anwendungsbereich, Begriffsbestimmungen 
1.			  Diese Verordnung regelt die Allgemeinen Bedingungen, zu denen Elektrizitätsversor-
gungsunternehmen Haushaltskunden in Niederspannung im Rahmen der Grundversorgung 
nach § 36 Abs. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes zu Allgemeinen Preisen mit Elektrizität zu 
beliefern haben. Die Bestimmungen dieser Verordnung sind Bestandteil des Grundversor-
gungsvertrages zwischen Grundversorgern und Haushaltskunden. Diese Verordnung regelt 
zugleich die Bedingungen für die Ersatzversorgung nach § 38 Abs. 1 des Energiewirtschafts-
gesetzes. Sie gilt für alle nach dem 12. Juli 2005 abgeschlossenen Versorgungsverträge, soweit 
diese nicht vor dem 8. November 2006 beendet worden sind. 
2.			  Kunden im Sinne dieser Verordnung sind der Haushaltskunde und im Rahmen der Er-
satzversorgung der Letztverbraucher.
3.			  Grundversorger im Sinne dieser Verordnung ist ein Elektrizitätsversorgungsunterneh-
men, das nach § 36 Abs. 1 des Energiewirtschaftsgesetzes in einem Netzgebiet die Grundver-
sorgung mit Elektrizität durchführt.
§ 2 	 Vertragsschluss 
1.			  Der Grundversorgungsvertrag soll in Textform abgeschlossen werden. Ist er auf andere 
Weise zustande gekommen, so hat der Grundversorger den Vertragsschluss dem Kunden 
unverzüglich in Textform zu bestätigen.
2.			  Kommt der Grundversorgungsvertrag dadurch zustande, dass Elektrizität aus dem Elek-
trizitätsversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung entnommen wird, über das der Grund-
versorger die Grundversorgung durchführt, so ist der Kunde verpflichtet, dem Grundversorger 
die Entnahme von Elektrizität unverzüglich in Textform mitzuteilen. Die Mitteilungspflicht 
gilt auch, wenn die Belieferung des Kunden durch ein Elektrizitätsversorgungsunternehmen 
endet und der Kunde kein anschließendes Lieferverhältnis mit einem anderen Elektrizitäts-
versorgungsunternehmen begründet hat. 
3.			  Im Vertrag oder in der Vertragsbestätigung ist auf die Allgemeinen Bedingungen ein-
schließlich der ergänzenden Bedingungen des Grundversorgers hinzuweisen. Des Weiteren 
ist der Kunde ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass Ansprüche wegen Versorgungsstö-
rungen im Sinne des § 6 Abs. 3 Satz 1 gegen den Netzbetreiber geltend gemacht werden kön-
nen. Der Grundversorgungsvertrag oder die Bestätigung des Grundversorgers in Textform 
sollen eine zusammenhängende Aufstellung aller für einen Vertragsschluss notwendigen 
Angaben enthalten, insbesondere 
			   1.			Angaben  zum  Kunden  (Firma,  Registergericht,  Registernummer,  Familienname, 	
								    Vorname, Geburtstag, Adresse, Kundennummer), 
			   2.			Anlagenadresse und Bezeichnung des Zählers oder des Aufstellungsorts des Zählers, 
			   3.			Angaben zum Grundversorger (Firma, Registergericht, Registernummer und Adres-	
								    se) und 
			   4.			Angaben zum Netzbetreiber, in  dessen Netzgebiet  die Grundversorgung  durch	
								    geführt wird (Firma, Registergericht, Registernummer und Adresse). 
Soweit die Angaben nach Satz 3 Nr. 1 nicht vorliegen, ist der Kunde verpflichtet, diese dem 
Grundversorger auf Anforderung mitzuteilen. 
4.			  Der Grundversorger ist verpflichtet, jedem Neukunden rechtzeitig vor Vertragsschluss 
und in den Fällen des Absatzes 1 Satz 2 mit der Bestätigung des Vertragsschlusses sowie auf 
Verlangen den übrigen Kunden die Allgemeinen Bedingungen unentgeltlich auszuhändigen. 
Satz 1 gilt entsprechend für die ergänzenden Bedingungen; diese hat der Grundversorger 
öffentlich bekannt zu geben und auf seiner Internetseite zu veröffentlichen. 
5.			  Der Abschluss eines Grundversorgungsvertrages darf nicht davon abhängig gemacht 
werden, dass Zahlungsrückstände eines vorherigen Anschlussnutzers beglichen werden.
§ 3 	 Ersatzversorgung
1.			  Für die Ersatzversorgung nach § 38 des Energiewirtschaftsgesetzes gelten die §§ 4 bis 
8, 10 bis 19 und 22 sowie für die Beendigung der Ersatzversorgung nach § 38 Abs. 2 Satz 1 
des Energiewirtschaftsgesetzes § 20 Abs. 3 entsprechend; § 11 Abs. 2 gilt mit der Maßgabe, 
dass der Grundversorger den Energieverbrauch auf Grund einer rechnerischen Abgrenzung 
schätzen und den anteiligen Verbrauch in Rechnung stellen darf. 
2.			  Der Grundversorger hat dem Kunden unverzüglich nach Kenntnisnahme den Zeitpunkt 
des Beginns und des Endes der Ersatzversorgung in Textform mitzuteilen. Dabei hat er eben-
falls mitzuteilen, dass spätestens nach dem Ende der Ersatzversorgung zur Fortsetzung des 
Elektrizitätsbezugs der Abschluss eines Bezugsvertrages durch den Kunden erforderlich ist; 
auf § 2 Abs. 2 ist hinzuweisen.

Teil 2 
Versorgung

§ 4		 Bedarfsdeckung
Der Kunde ist für die Dauer des Grundversorgungsvertrages verpflichtet, seinen gesam-
ten leitungsgebundenen Elektrizitätsbedarf aus den Elektrizitätslieferungen des Grundver-
sorgers zu decken. Ausgenommen ist die Bedarfsdeckung durch Eigenanlagen der Kraft-
Wärme-Kopplung bis 50 Kilowatt elektrischer Leistung und aus Erneuerbaren Energien; fer-
ner durch Eigenanlagen, die ausschließlich der Sicherstellung des Elektrizitätsbedarfs bei 
Aussetzen der Grundversorgung dienen (Notstromaggregate). Notstromaggregate dürfen 
außerhalb ihrer eigentlichen Bestimmungen nicht mehr als 15 Stunden monatlich zur Erpro-
bung betrieben werden. 
§ 5 	 Art der Versorgung
1.			  Welche Stromart (Drehstrom oder Wechselstrom) und Spannungsart für das Vertrags-
verhältnis maßgebend sein sollen, ergibt sich aus der Stromart und Spannung des jeweiligen 
Elektrizitätsversorgungsnetzes der allgemeinen Versorgung, an das die Anlage, über die der 
Kunde Strom entnimmt, angeschlossen ist. 

2.			  Änderungen der Allgemeinen Preise und der ergänzenden Bedingungen werden jeweils 
zum Monatsbeginn und erst nach öffentlicher Bekanntgabe wirksam, die mindestens sechs 
Wochen vor der beabsichtigten Änderung erfolgen muss. Der Grundversorger ist verpflich-
tet, zu den beabsichtigten Änderungen zeitgleich mit der öffentlichen Bekanntgabe eine 
briefliche Mitteilung an den Kunden zu versenden und die Änderungen auf seiner Internet-
seite zu veröffentlichen. 
3.			  Änderungen der Allgemeinen Preise und der ergänzenden Bedingungen werden ge-
genüber demjenigen Kunden nicht wirksam, der bei einer fristgemäßen Kündigung des Ver-
trages mit dem Grundversorger die Einleitung eines Wechsels des Versorgers durch entspre-
chenden Vertragsschluss innerhalb eines Monats nach Zugang der Kündigung nachweist. 
§ 6 	 Umfang der Grundversorgung 
1.			  Der Grundversorger ist im Interesse des Kunden verpflichtet, die für die Durchführung 
der Grundversorgung erforderlichen Verträge mit Netzbetreibern abzuschließen. Er hat die 
ihm möglichen Maßnahmen zu treffen, um dem Kunden am Ende des Netzanschlusses, 
zu dessen Nutzung der Kunde nach der Niederspannungsanschlussverordnung berechtigt 
ist, zu den jeweiligen Allgemeinen Preisen und Bedingungen Elektrizität zur Verfügung zu 
stellen. Die Elektrizität wird im Rahmen der Grundversorgung für die Zwecke des Letztver-
brauchs geliefert.
2.			  Der Grundversorger ist verpflichtet, den Elektrizitätsbedarf des Kunden im Rahmen 
des § 36 des Energiewirtschaftsgesetzes zu befriedigen und für die Dauer des Grundversor-
gungsvertrages im vertraglich vorgesehenen Umfang nach Maßgabe des Absatzes 1 jeder-
zeit Elektrizität zur Verfügung zu stellen. Dies gilt nicht, 
			   1.			soweit die Allgemeinen  Preise  oder Allgemeinen Bedingungen zeitliche Beschrän-	
								    kungen vorsehen, 
			   2.			soweit  und  solange  der  Netzbetreiber  den  Netzanschluss  und  die  Anschluss-
								    nutzung nach  § 17 der  Niederspannungsanschlussverordnung oder § 24  Abs. 1, 2 	
								    und 5 der Niederspannungsanschlussverordnung unterbrochen hat oder 
			   3.			soweit und solange der Grundversorger an der Erzeugung, dem Bezug oder der ver-	
								    tragsgemäßen  Lieferung von Elektrizität durch  höhere Gewalt oder sonstige Um-
								    stände, deren Beseitigung ihm nicht möglich ist oder im Sinne des § 36 Abs. 1 Satz 2 des 	
								    Energiewirtschaftsgesetzes wirtschaftlich nicht zugemutet werden kann, gehindert ist. 
3.			  Bei einer Unterbrechung oder bei Unregelmäßigkeiten in der Elektrizitätsversorgung ist, 
soweit es sich um Folgen einer Störung des Netzbetriebs einschließlich des Netzanschlusses 
handelt, der Grundversorger von der Leistungspflicht befreit. Satz 1 gilt nicht, soweit die Un-
terbrechung auf nicht berechtigten Maßnahmen des Grundversorgers nach § 19 beruht. Der 
Grundversorger ist verpflichtet, seinen Kunden auf Verlangen unverzüglich über die mit der 
Schadensverursachung durch den Netzbetreiber zusammenhängenden Tatsachen insoweit 
Auskunft zu geben, als sie ihm bekannt sind oder von ihm in zumutbarer Weise aufgeklärt 
werden können. 
§ 7 	 Erweiterung und Änderung von Anlagen und Verbrauchsgeräten; Mitteilungspflichten 
Erweiterungen und Änderungen von Kundenanlagen sowie die Verwendung zusätzlicher 
Verbrauchsgeräte sind dem Grundversorger mitzuteilen, soweit sich dadurch preisliche 
Bemessungsgrößen ändern. Nähere Einzelheiten über den Inhalt der Mitteilung kann der 
Grundversorger in ergänzenden Bedingungen regeln. 

Teil 3 
Aufgaben und Rechte des Grundversorgers 

§ 8 	 Messeinrichtungen
1.			  Die vom Grundversorger gelieferte Elektrizität wird durch die Messeinrichtungen nach 
§ 21b des Energiewirtschaftsgesetzes festgestellt. 
2.			  Der Grundversorger ist verpflichtet, auf Verlangen des Kunden jederzeit eine Nachprü-
fung der Messeinrichtungen durch eine Eichbehörde oder eine staatlich anerkannte Prüf-
stelle im Sinne des § 2 Abs. 4 des Eichgesetzes beim Messstellenbetreiber zu veranlassen. 
Stellt der Kunde den Antrag auf Prüfung nicht bei dem Grundversorger, so hat er diesen 
zugleich mit der Antragstellung zu benachrichtigen. Die Kosten der Prüfung fallen dem 
Grundversorger zur Last, falls die Abweichung die gesetzlichen Verkehrsfehlergrenzen über-
schreitet, sonst dem Kunden. 
§ 9 	 Zutrittsrecht 
Der Kunde hat nach vorheriger Benachrichtigung dem mit einem Ausweis versehenen Be-
auftragten des Netzbetreibers, des Messstellenbetreibers oder des Grundversorgers den 
Zutritt zu seinem Grundstück und zu seinen Räumen zu gestatten, soweit dies zur Ermitt-
lung preislicher Bemessungsgrundlagen oder zur Ablesung der Messeinrichtungen nach § 11 
erforderlich ist. Die Benachrichtigung kann durch Mitteilung an die jeweiligen Kunden oder 
durch Aushang an oder im jeweiligen Haus erfolgen. Sie muss mindestens eine Woche vor 
dem Betretungstermin erfolgen; mindestens ein Ersatztermin ist anzubieten. Der Kunde hat 
dafür Sorge zu tragen, dass die Messeinrichtungen zugänglich sind. 
§ 10	Vertragsstrafe
1.			  Verbraucht der Kunde Elektrizität unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung 
der Messeinrichtungen oder nach Unterbrechung der Grundversorgung, so ist der Grundver-
sorger berechtigt, eine Vertragsstrafe zu verlangen. Diese ist für die Dauer des unbefugten 
Gebrauchs, längstens aber für sechs Monate auf der Grundlage einer täglichen Nutzung der 
unbefugt verwendeten Verbrauchsgeräte von bis zu zehn Stunden nach dem für den Kunden 
geltenden Allgemeinen Preis zu berechnen. 
2.			  Eine Vertragsstrafe kann auch verlangt werden, wenn der Kunde vorsätzlich oder grob 
fahrlässig die Verpflichtung verletzt, die zur Preisbildung erforderlichen Angaben zu machen. 
Die Vertragsstrafe beträgt das Zweifache des Betrages, den der Kunde bei Erfüllung seiner 
Verpflichtung nach dem für ihn geltenden Allgemeinen Preis zusätzlich zu zahlen gehabt 
hätte. Sie darf längstens für einen Zeitraum von sechs Monaten verlangt werden.
3.			  Ist die Dauer des unbefugten Gebrauchs oder der Beginn der Mitteilungspflicht nicht 
festzustellen, so kann die Vertragsstrafe in entsprechender Anwendung der Absätze 1 und 2 
für einen geschätzten Zeitraum, der längstens sechs Monate betragen darf, erhoben werden. 

Teil 4 
Abrechnung der Energielieferung 

§ 11 	Ablesung 
1.			  Der Grundversorger ist berechtigt, für Zwecke der Abrechnung die Ablesedaten zu ver-
wenden, die er vom Netzbetreiber oder vom Messstellenbetreiber oder von dem die Mes-
sung durchführenden Dritten erhalten hat. 

Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Elektrizität 
aus dem Niederspannungsnetz (Stromgrundversorgungsverordnung – Strom GVV)



2.			  Der Grundversorger kann die Messeinrichtungen selbst ablesen oder verlangen, dass 
diese vom Kunden abgelesen werden, wenn dies 
			   1. 		zum Zwecke einer Abrechnung nach § 12 Abs. 1, 
			   2. 		anlässlich eines Lieferantenwechsels oder 
			   3. 		bei einem berechtigten Interesse des Grundversorgers an einer Überprüfung der Ab-	
								    lesung 
erfolgt. Der Kunde kann einer Selbstablesung im Einzelfall widersprechen, wenn diese ihm 
nicht zumutbar ist. Der Grundversorger darf bei einem berechtigten Widerspruch nach Satz 
2 für eine eigene Ablesung kein gesondertes Entgelt verlangen.
3.			  Wenn der Netzbetreiber oder der Grundversorger das Grundstück und die Räume 
des Kunden nicht zum Zwecke der Ablesung betreten kann, darf der Grundversorger den 
Verbrauch auf der Grundlage der letzten Ablesung oder bei einem Neukunden nach dem 
Verbrauch vergleichbarer Kunden unter angemessener Berücksichtigung der tatsächlichen 
Verhältnisse schätzen. Dasselbe gilt, wenn der Kunde eine vereinbarte Selbstablesung nicht 
oder verspätet vornimmt. 
§ 12 	Abrechnung 
1.			  Der Elektrizitätsverbrauch wird nach Maßgabe des § 40 Abs. 2 des Energiewirtschafts-
gesetzes abgerechnet.
2.			  Ändern sich innerhalb eines Abrechnungszeitraums die verbrauchsabhängigen Preise, 
so wird der für die neuen Preise maßgebliche Verbrauch zeitanteilig berechnet; jahreszeit-
liche Verbrauchsschwankungen sind auf der Grundlage der für Haushaltskunden maßgeb-
lichen Erfahrungswerte angemessen zu berücksichtigen. Entsprechendes gilt bei Änderung 
des Umsatzsteuersatzes und erlösabhängiger Abgabensätze. 
3.			  Im Falle einer Belieferung nach § 2 Abs. 2 ist entsprechend Absatz 2 Satz 1 eine pau-
schale zeitanteilige Berechnung des Verbrauchs zulässig, es sei denn, der Kunde kann einen 
geringeren als den von dem Grundversorger angesetzten Verbrauch nachweisen.
§ 13 	Abschlagszahlungen 
1.	Wird der Verbrauch für mehrere Monate abgerechnet, so kann der Grundversorger für die 
nach der letzten Abrechnung verbrauchte Elektrizität eine Abschlagszahlung verlangen. 
Diese ist anteilig für den Zeitraum der Abschlagszahlung entsprechend dem Verbrauch im 
zuletzt abgerechneten Zeitraum zu berechnen. Ist eine solche Berechnung nicht möglich, so 
bemisst sich die Abschlagszahlung nach dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer 
Kunden. Macht der Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies 
angemessen zu berücksichtigen. 
2.			  Ändern sich die Allgemeinen Preise, so können die nach der Preisänderung anfallenden 
Abschlagszahlungen mit dem Vomhundertsatz der Preisänderung entsprechend angepasst 
werden. 
3.			  Ergibt sich bei der Abrechnung, dass zu hohe Abschlagszahlungen verlangt wurden, so 
ist der übersteigende Betrag unverzüglich zu erstatten, spätestens aber mit der nächsten 
Abschlagsforderung zu verrechnen. Nach Beendigung des Versorgungsverhältnisses sind zu 
viel gezahlte Abschläge unverzüglich zu erstatten. 
§ 14 	Vorauszahlungen 
1.			  Der Grundversorger ist berechtigt, für den Elektrizitätsverbrauch eines Abrechnungs-
zeitraums Vorauszahlung zu verlangen, wenn nach den Umständen des Einzelfalles Grund 
zu der Annahme besteht, dass der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht oder nicht 
rechtzeitig nachkommt. Bei Verlangen einer Vorauszahlung ist der Kunde hierüber ausdrück-
lich und in verständlicher Form zu unterrichten. Hierbei sind mindestens der Beginn, die 
Höhe und die Gründe der Vorauszahlung sowie die Voraussetzungen für ihren Wegfall anzu-
geben. 
2.		 	 Die Vorauszahlung bemisst sich nach dem Verbrauch des vorhergehenden Abrech-
nungszeitraums oder dem durchschnittlichen Verbrauch vergleichbarer Kunden. Macht der 
Kunde glaubhaft, dass sein Verbrauch erheblich geringer ist, so ist dies angemessen zu be-
rücksichtigen. Erstreckt sich der Abrechnungszeitraum über mehrere Monate und erhebt 
der Grundversorger Abschlagszahlungen, so kann er die Vorauszahlung nur in ebenso vielen 
Teilbeträgen verlangen. 
Die Vorauszahlung ist bei der nächsten Rechnungserteilung zu verrechnen. 
3.			  Statt eine Vorauszahlung zu verlangen, kann der Grundversorger beim Kunden einen 
Bargeld- oder Chipkartenzähler oder sonstige vergleichbare Vorkassensysteme einrichten.
§ 15 	Sicherheitsleistung 
1.			  Ist der Kunde zur Vorauszahlung nach § 14 nicht bereit oder nicht in der Lage, kann der 
Grundversorger in angemessener Höhe Sicherheit verlangen. 
2.			  Barsicherheiten werden zum jeweiligen Basiszinssatz nach § 247 des Bürgerlichen Ge-
setzbuchs verzinst. 
3.			  Ist der Kunde in Verzug und kommt er nach erneuter Zahlungsaufforderung nicht un-
verzüglich seinen Zahlungsverpflichtungen aus dem Grundversorgungsverhältnis nach, so 
kann der Grundversorger die Sicherheit verwerten. Hierauf ist in der Zahlungsaufforderung 
hinzuweisen. Kursverluste beim Verkauf von Wertpapieren gehen zu Lasten des Kunden. 
4.			  Die Sicherheit ist unverzüglich zurückzugeben, wenn keine Vorauszahlung mehr ver-
langt werden kann. 
§ 16 	Rechnungen und Abschläge
1.			  Vordrucke für Rechnungen und Abschläge müssen einfach verständlich sein. Die für die 
Forderung maßgeblichen Berechnungsfaktoren sind vollständig und in allgemein verständ-
licher Form auszuweisen. 
2.			  Neben dem in Rechnung gestellten Verbrauch ist der Verbrauch des vergleichbaren Vor-
jahreszeitraumes anzugeben. Auf im Abrechnungszeitraum eingetretene Änderungen der 
Allgemeinen Preise und Bedingungen ist hinzuweisen. 
3.			  Der Grundversorger hat in den ergänzenden Bedingungen mindestens zwei mögliche 
Zahlungsweisen anzugeben. 
§ 17 	Zahlung, Verzug 
1.			  Rechnungen und Abschläge werden zu dem vom Grundversorger angegebenen Zeit-
punkt, frühestens jedoch zwei Wochen nach Zugang der Zahlungsaufforderung fällig. Ein-
wände gegen Rechnungen und Abschlagsberechnungen berechtigen gegenüber dem 
Grundversorger zum Zahlungsaufschub oder zur Zahlungsverweigerung nur, 
			   1. 	soweit die ernsthafte Möglichkeit eines offensichtlichen Fehlers besteht  oder
 			   2. 	sofern 
							    a) der in einer Rechnung  angegebene Verbrauch  ohne ersichtlichen Grund mehr 	
							    als doppelt  so hoch wie der vergleichbare  Verbrauch im vorherigen Abrechnungs-
							    zeitraum ist und 
							    b) der Kunde eine Nachprüfung der Messeinrichtung  verlangt und solange durch	
						    die Nachprüfung nicht die ordnungsgemäße Funktion des Messgeräts festgestellt ist. 
§ 315 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bleibt von Satz 2 unberührt. 
2.			  Bei Zahlungsverzug des Kunden kann der Grundversorger, wenn er erneut zur Zahlung 
auffordert oder den Betrag durch einen Beauftragten einziehen lässt, die dadurch entstan-
denen Kosten für strukturell vergleichbare Fälle pauschal berechnen; die pauschale Berech-
nung muss einfach nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf die nach dem gewöhnlichen 

Lauf der Dinge zu erwartenden Kosten nicht übersteigen. Auf Verlangen des Kunden ist die 
Berechnungsgrundlage nachzuweisen. 
3.			  Gegen Ansprüche des Grundversorgers kann vom Kunden nur mit unbestrittenen oder 
rechtskräftig festgestellten Gegenansprüchen aufgerechnet werden. 
§ 18 	Berechnungsfehler
1.			  Ergibt eine Prüfung der Messeinrichtungen eine Überschreitung der Verkehrsfehler-
grenzen oder werden Fehler in der Ermittlung des Rechnungsbetrages festgestellt, so ist 
die Überzahlung vom Grundversorger zurückzuzahlen oder der Fehlbetrag vom Kunden 
nachzuentrichten. Ist die Größe des Fehlers nicht einwandfrei festzustellen oder zeigt eine 
Messeinrichtung nicht an, so ermittelt der Grundversorger den Verbrauch für die Zeit seit 
der letzten fehlerfreien Ablesung aus dem Durchschnittsverbrauch des ihr vorhergehenden 
und des der Feststellung des Fehlers nachfolgenden Ablesezeitraums oder auf Grund des 
vorjährigen Verbrauchs durch Schätzung; die tatsächlichen Verhältnisse sind angemessen zu 
berücksichtigen. Bei Berechnungsfehlern auf Grund einer nichtordnungsgemäßen Funktion 
einer Messeinrichtung ist der vom Messstellenbetreiber ermittelte und dem Kunden mitge-
teilte korrigierte Verbrauch der Nachberechnung zu Grunde zu legen. 
2.			  Ansprüche nach Absatz 1 sind auf den der Feststellung des Fehlers vorhergehenden 
Ablesezeitraum beschränkt, es sei denn, die Auswirkung des Fehlers kann über einen größe-
ren Zeitraum festgestellt werden; in diesem Fall ist der Anspruch auf längstens drei Jahre 
beschränkt. 

Teil 5 
Beendigung des Grundversorgungsverhältnisses

§ 19 	Unterbrechung der Versorgung
1.	 		 Der Grundversorger ist berechtigt, die Grundversorgung ohne vorherige Androhung 
durch den Netzbetreiber unterbrechen zu lassen, wenn der Kunde dieser Verordnung in nicht 
unerheblichem Maße schuldhaft zuwiderhandelt und die Unterbrechung erforderlich ist, um 
den Gebrauch von elektrischer Arbeit unter Umgehung, Beeinflussung oder vor Anbringung 
der Messeinrichtungen zu verhindern. 
2.			  Bei anderen Zuwiderhandlungen, insbesondere bei der Nichterfüllung einer Zahlungs-
verpflichtung trotz Mahnung, ist der Grundversorger berechtigt, die Grundversorgung vier 
Wochen nach Androhung unterbrechen zu lassen und den zuständigen Netzbetreiber nach 
§ 24 Abs. 3 der Niederspannungsanschlussverordnung mit der Unterbrechung der Grundver-
sorgung zu beauftragen. Dies gilt nicht, wenn die Folgen der Unterbrechung außer Verhält-
nis zur Schwere der Zuwiderhandlung stehen oder der Kunde darlegt, dass hinreichende 
Aussicht besteht, dass er seinen Verpflichtungen nachkommt. Der Grundversorger kann mit 
der Mahnung zugleich die Unterbrechung der Grundversorgung androhen, sofern dies nicht 
außer Verhältnis zur Schwere der Zuwiderhandlung steht. Wegen Zahlungsverzuges darf der 
Grundversorger eine Unterbrechung unter den in den Sätzen 1 bis 3 genannten Vorausset-
zungen nur durchführen lassen, wenn der Kunde nach Abzug etwaiger Anzahlungen mit Zah-
lungsverpflichtungen von mindestens 100 Euro in Verzug ist. Bei der Berechnung der Höhe 
des Betrages nach Satz 4 bleiben diejenigen nicht titulierten Forderungen außer Betracht, 
die der Kunde form- und fristgerecht sowie schlüssig begründet beanstandet hat. Ferner 
bleiben diejenigen Rückstände außer Betracht, die wegen einer Vereinbarung zwischen Ver-
sorger und Kunde noch nicht fällig sind oder die aus einer streitigen und noch nicht rechts-
kräftig entschiedenen Preiserhöhung des Grundversorgers resultieren.
3.			  Der Beginn der Unterbrechung der Grundversorgung ist dem Kunden drei Werktage im 
Voraus anzukündigen.
4.			  Der Grundversorger hat die Grundversorgung unverzüglich wiederherstellen zu las-
sen, sobald die Gründe für ihre Unterbrechung entfallen sind und der Kunde die Kosten der 
Unterbrechung und Wiederherstellung der Belieferung ersetzt hat. Die Kosten können für 
strukturell vergleichbare Fälle pauschal berechnet werden; die pauschale Berechnung muss 
einfach nachvollziehbar sein. Die Pauschale darf die nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge 
zu erwartenden Kosten nicht übersteigen. Auf Verlangen des Kunden ist die Berechnungs-
grundlage nachzuweisen. Der Nachweis geringerer Kosten ist dem Kunden zu gestatten.   
§ 20	Kündigung
1.			  Der Grundversorgungsvertrag kann mit einer Frist von einem Monat auf das Ende eines 
Kalendermonats gekündigt werden. Bei einem Umzug ist der Kunde berechtigt, den Vertrag 
mit zweiwöchiger Frist auf das Ende eines Kalendermonats zu kündigen. Eine Kündigung 
durch den Grundversorger ist nur möglich, soweit eine Pflicht zur Grundversorgung nach 
§ 36 Abs. 1 Satz 2 des Energiewirtschaftsgesetzes nicht besteht. 
2.			  Die Kündigung bedarf der Textform. Der Grundversorger soll eine Kündigung des Kunden 
innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Eingang in Textform bestätigen. 
3.			  Der Grundversorger darf keine gesonderten Entgelte für den Fall einer Kündigung des 
Vertrages, insbesondere wegen eines Wechsels des Lieferanten, verlangen.
§ 21	Fristlose Kündigung 
Der Grundversorger ist in den Fällen des § 19 Abs. 1 berechtigt, das Vertragsverhältnis fristlos 
zu kündigen, wenn die Voraussetzungen zur Unterbrechung der Grundversorgung wiederholt 
vorliegen. Bei wiederholten Zuwiderhandlungen nach § 19 Abs. 2 ist der Grundversorger zur 
fristlosen Kündigung berechtigt, wenn sie zwei Wochen vorher angedroht wurde; § 19 Abs. 2 
Satz 2 und 3 gilt entsprechend.

Teil 6  
Schlussbestimmungen

§ 22	Gerichtsstand 
Gerichtsstand für die beiderseitigen Verpflichtungen aus dem Grundversorgungsvertrag ist 
der Ort der Elektrizitätsabnahme durch den Kunden. 
§ 23	Übergangsregelungen
1.			  Der Grundversorger ist verpflichtet, die Kunden durch öffentliche Bekanntgabe und Ver-
öffentlichung auf seiner Internetseite über die Vertragsanpassung nach § 115 Abs. 2 Satz 3 des 
Energiewirtschaftsgesetzes zu informieren. Die Anpassung erfolgt, soweit die Frist nach § 115 
Abs. 2 Satz 3 des Energiewirtschaftsgesetzes noch nicht abgelaufen ist, durch die öffentliche 
Bekanntgabe nach Satz 1 mit Wirkung vom auf die Bekanntmachung folgenden Tag.
2.			  Abweichend von § 5 Abs. 2 Satz 1 werden bis um 1. Juli 2007 Änderungen der Allgemei-
nen Preise und der ergänzenden Bedingungen am Tage nach der öffentlichen Bekanntgabe 
wirksam, soweit es sich um Änderungen handelt, die nach § 12 Abs. 1 der Bundestarifordnung 
Elektrizität genehmigt worden sind.

											       Stadtwerke Tornesch GmbH

											       Esinger Straße 1

											       25436 Tornesch 



Ergänzende Bedingungen der Stadtwerke Tornesch (SWT) zu der 
„Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden 
und die Ersatzversorgung mit Gas aus dem Niederdrucknetz bzw. mit Elektrizität aus dem 
Niederspannungsnetz (Gas-/Stromgrundversorgungsverordnung - GasGVV/StromGVV)”

Netto, Euro          Brutto, Euro
(brutto gerundet)

1.	 Abschlagszahlungen (§ 13 GasGVV/StromGVV)

Der Kunde bezahlt auf den voraussichtlichen Betrag der Jahresrechnung im

laufenden Abrechnungszeitraum monatliche Abschläge (Teilbeträge) an SWT. 

Die Abschläge enthalten die jeweils gültige gesetzliche Umsatzsteuer.

2.	 Vorauszahlungen, Vorkassensysteme (§ 14 GasGVV/StromGVV)

2.1	 Umstände, die SWT berechtigen, Vorauszahlungen zu verlangen, 		

sind insbesondere

	 -	wiederholt unpünktliche oder unvollständige Zahlung,

	 -	wiederholte Mahnung, 

	 -	eine Versorgungsunterbrechung wegen Nichterfüllung angemahnter 

		  Zahlungen

 		  oder

	 -	die Eintragung des Kunden in das Schuldnerverzeichnis.

Die Verpflichtung des Kunden, Vorauszahlungen zu leisten entfällt, wenn der 

Kunde sämtliche Zahlungsverpflichtungen in zwölf aufeinander folgenden 

Monaten 	vollständig und pünktlich erfüllt.

2.2	 Die Vorauszahlung hat zur Folge, dass die Abschlagszahlungen (Teilbeträge) 	

jeweils vor Beginn des Abschlagszeitraumes im Voraus an SWT zu bezahlen sind. 	

Geleistete Vorauszahlungen werden bei der nächsten Abrechnung berücksichtigt.

3.	 Zahlungsweisen (§ 16 GasGVV/Strom GVV) 

	 und Folgen des Verzugs (§ 17 GasGVV/StromGVV)

Der Kunde kann seine Zahlungen auf folgende Weisen an SWT leisten: 

	 a)	 durch Lastschrifteinzugsverfahren

			   Die Erteilung einer Lastschrifteinzugsermächtigung an SWT kann schriftlich 	

			   oder per E-Mail erfolgen und jederzeit in gleicher Weise oder durch Anruf 

			   im ServiceCenter widerrufen werden.

	 b)	 durch Überweisung 

			   Überweisungen haben auf das von SWT mitgeteilte Konto unter Angabe der 	

			   Kundennummer zu erfolgen. Die Überweisung ist rechtzeitig erfolgt, wenn 

			   der Zahlbetrag dem Konto am Fälligkeitstermin gutgeschrieben ist.

Rückständige Zahlungen werden nach Ablauf des von SWT angegebenen Fälligkeits-

termins schriftlich angemahnt. Wird aufgrund fortdauernden Zahlungsverzugs ein 	

Termin zur Anlagensperrung notwendig, so werden die Zahlungsrückstände durch

einen Beauftragten der SWT vor Ort kassiert.

Angefallene Inkassokosten sind unverzüglich zur Zahlung fällig und werden in der 

nächsten Rechnung ausgewiesen. Die Begleichung der Sperrforderung sowie aller 

Inkassokosten ist Voraussetzung der Wiederaufnahme der Energieversorgung. 

Diese Kosten sind umsatzsteuerfrei und betragen:

	 Für die erste Mahnung 5,00 Euro.

	 Für jede weitere Mahnung 5,00 Euro. 

	 Für jeden Inkassogang eines Beauftragten 47,94 Euro.

Den vorgenannten Pauschalen liegen die durchschnittlichen Erledigungszeiten, 

Personalkosten und Materialkosten zugrunde. 

4.	 Unterbrechung und Wiederherstellung der Versorgung (§ 19 GasGVV/StromGVV)

Für die Unterbrechung und Wiederherstellung der Versorgung zahlt der Kunde 

folgende Beträge an SWT:

4.1	 Sperrung der Anlage            			      62,32 

               

4.2	 Öffnung eines gesperrten Zählers                  		     76,70                   91,27

4.3	 Ausbau eines Zählers wegen nicht bezahlter Forderungen     86,29 

            

4.4	 Einbau eines wegen nicht bezahlter Forderungen 		           nach

	 ausgebauten Zählers                               			     Aufwand

Die Kosten der Wiederherstellung kann SWT als Vorauszahlung verlangen, auch als 

Vorauszahlungsabschlag.

5.	 Wohnungswechsel (§ 20 GasGVV/StromGVV)

Die Kündigung des Kunden bei Umzug kann schriftlich oder per E-Mail erfolgen und 

muss mindestens folgende Angaben enthalten: 

	 -	Kundennummer,

	 -	Datum des Auszugs,

	 -	ggf. neue Rechnungsanschrift,

	 -	Zählerstand,

	 -	Zählernummer,

	 -	Name des Nachmieters, wenn bekannt.

6.	 Umsatzsteuer (Mehrwertsteuer)

Alle genannten Beträge unterliegen der Umsatzsteuer, soweit die Umsatzsteuerfrei-

heit nicht ausdrücklich genannt ist. Alle fettgedruckten Preise sind Bruttopreise und 

enthalten die gesetzlich gültige Umsatzsteuer 

(Stand 01.01.2007: 19 %).

Die Preise unter 3. und 4.1 sowie 4.3 unterliegen nicht der Umsatzsteuer.

7.	 Datenverarbeitung

7.1	 Zur Erfüllung der Versorgungspflicht ist es für SWT notwendig, personen-

bezogene Daten aus dem Versorgungsverhältnis zu speichern und zu verarbeiten.

Hierbei beachtet SWT die datenschutzrechtlichen Bestimmungen.

7.2	 Der Austausch von Informationen zu Zwecken der Vertragserfüllung zwischen 

SWT und dem Netzbetreiber bzw. Messstellenbetreiber ist zulässig. Der Netzbe-

treiber 	bzw. Messstellenbetreiber ist insbesondere berechtigt, zur Erfassung und 

Abrechnung der Energielieferungen erforderliche Verbrauchs-, Abrechnungs- und 	

Vertragsdaten an SWT weiterzugeben, auch wenn es sich um wirtschaftlich sensible 

Informationen im Sinne von § 9 des Energiewirtschaftsgesetzes handelt.

8.	 Inkrafttreten (§ 5 GasGVV/StromGVV)

Diese „Ergänzenden Bedingungen“ treten mit Wirkung zum 01.01.2008 in Kraft.

							       Stadtwerke Tornesch GmbH

										      Esinger Straße 1

							       25436 Tornesch
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